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Art der baulichen Nutzung 

Sondergebiete, die der Erholung dienen (gem. § 10 Abs. 4 BauNVO) 

Innerhalb der Sondergebiete (SO1 und SO2) mit der Zweckbestimmung 

Ferienhausgebiet sind Ferienhäuser, die einem zeitlich befristeten 

Erholungsaufenthalt eines überwiegend und auf Dauer wechselnden Personenkreises 

dienen, allgemein zulässig. 

Sondergebiet, das der Erholung dient (gem. § 10 Abs. 2 BauNVO) 

Innerhalb des Sondergebietes SO3 mit der Zweckbestimmung 

Fremdenbeherbergung/ Freizeit und Erholung sind Beherbergungsbetriebe und 

Ferienwohnungen, die der Versorgung der Sondergebiete dienende Läden, Schank- 

und Speisewirtschaften sowie Räume für die Verwaltung und Vermietung der 

Ferienhäuser zulässig. Anlagen für die Energetische Versorgung des Baugebietes 

sind allgemein zulässig. 

Sonstige Sondergebiete Ferienwohnen/ Dauerwohnen (gem. § 11 Abs. 2 BauNVO) 

Innerhalb der Sondergebiete (SO4 und SO5) mit der Zweckbestimmung 

Ferienwohnen/ Dauerwohnen sind Ferienhäuser, die einem zeitlich befristeten 

Erholungsaufenthalt eines überwiegend und auf Dauer wechselnden Personenkreises 

dienen, sowie sonstige Wohnhäuser, die als Dauer- oder Zweitwohnsitz dienen, 

allgemein zulässig. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OKFFEG) darf höchstens 0,50 m 

über der Oberkante der endausgebauten Erschließungsstraße gemessen in der 

Fahrbahnmitte, bezogen auf die Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, liegen. Die 

Grundlage ist der Deckenhöhenplan der Erschließungsplanung. 

Bei Gebäuden, die mit zwei Seiten an eine öffentliche Verkehrsfläche grenzen, gilt als 

straßenseitige Gebäudeseite diejenige, welche am nächsten zum Haupteingang liegt. 
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Ableitung des Oberflächenwassers 

Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser wird in einem Kanalsystem 

gesammelt und nach entsprechender Vorbehandlung in die Grachten eingeleitet. 
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Dächer 

In den festgesetzten Sondergebieten (SO) sind für die Hauptgebäude nur Sattel-, 

Walm-, Krüppelwalm- oder Pultdächer zulässig. Die Dachneigung muss bei 

eingeschossigen Gebäuden 32°- 48° betragen, bei zweigeschossigen Gebäuden darf 

die Dachneigung auf mindestens 25° verringert werden. Gebäude mit Pultdächern 

müssen eine Dachneigung von mindestens 5° aufweisen. 

Einfriedungen 

Auf allen Baugrundstücken sind Einfriedungen zwischen den Verkehrsflächen und den 

straßenseitigen Baugrenzen als frei wachsende oder geschnittene Hecken aus 

standortgerechten, heimischen Gehölzen bis zu einer maximalen Höhe von 80 cm zu 

gestalten. Metallbaustoffe, Mauerwerk und andere Baustoffe sind lediglich für 

Toranlagen zulässig. 

Kiesbeete 

Der nicht überbaute Grundstücksstreifen, der zwischen der Straßenbegrenzungslinie 

der zur Erschließung des Grundstücks dienenden Straße und der 

straßenzugewandten Baugrenze liegt, ist gärtnerisch anzulegen, zu begrünen und 

dauerhaft zu erhalten. Eine Vollversiegelung der Vorgartenbereiche sowie die flächige 

Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter oder ähnlichem Steinmaterial ist nicht 

zulässig. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Susanne Janzen

Susanne.janzen@nlg.de
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